
Ausländer benötigen für die Einreise und den Aufenthalt im Bundesgebiet einen Aufenthaltstitel

Folgende Aufenthaltstitel gibt es:

• Visum (zur Einreise ins Bundesgebiet)
• Aufenthaltserlaubnis (zeitlich befristet)
• Niederlassungserlaubnis (unbefristet)

Der Aufenthaltstitel lässt jederzeit den Zweck und die Möglichkeit einer Erwerbstätigkeit erkennen.


